
3.April 1952 

der Abg. A P P e 1, Hin t ern d 0 r f e r, 5 i n ger und Genossen 

an den Bundesminister für Inneres. 

betreffend die Ausweisung und Dienstbehinderung des Vom alters der 

Landeskinderheilstätte Krems an der DOllau aus Krems. 

-~-()-

Die persönliche Freiheit 5sterreicr~scher Staatsbürger ist eine Vor­

aussetzung der Demokratie~ welche auoh im. Kontrollabkommen grundsätzlioh 

von den vier Besatzungsmächten anerkannt wirdo 

Im Gegensatz hiezu steht ein Auftrag der russischen Stadtkommandantur 

Krems an der Denau, der den Verwalter der Landeskinderheilstätta Joset 

Knett in Krems an der Donau betrifft 0 

Aus persolla1wirtschaftlicheIl Grülllden wurden von der Nielilerösterrei­

chischen Landesregierung in der Kinderheilstätte Krems an der Donau 

mit 3LJäm'ler sechs, mit 29,,2 .. eine mit 31,,3~ zwei und mit 50 .. 4.1952 

eine B~dienstetc, insgesamt also zehn PcrsoncngekUndigt. Zu Beginn des 

Jahres erhielt der Verwalter Knett durch die, Stadtkommandantur Krems den 

Auftrag; dass die Gekündigten weiter zu beschäftigen sind, am l6~2.1952 

. einen w~i t eren Befehl, an die ·GekÜndigtel1 Löh..'1'le und Gehälter auszuzahlen. 

Man verlangte weiter, dass der Verwalter die Gekündigten nachträglich 

auf die von der NiederösterreiCrlischen Land.esregierung abgeschlossenen 

Gehaltslisten eintrage, was nach österl'eichischer Rechtsauffassung der 

Verleitung zum Amtsmissbrauch gleiohkommt" :Man bedeutete Knett, dass, 

wenn er den Befehlen nicht nachkommt, er mit seiner Verhaftung reohnen 

mU.sse. Schon beim eIsten Auftrag erklärte Knett, dass er, nachdem die 

Leute gekündigt sind) ohne Zustimmung der Landesregierung diese nioht 

weiterbeschäftigen dürf~ und an diese Personen auch kein Gehalt auszahlen 

kanne" Auf Gru.nd dies el' Weigerung erhielt !nett am 4.:3 01952 im Auftrage 

der Stadtkcmmandantur Kr81:ns O.;i,TCh die Stadtpolizei Krems die ~ttei1ung, 

die Stadt i.:J.:[l~1'halb 48 8t.und~;11 ::'1:, \·,e:.'lassen4 Durch die Intervention des 

Bürgermeisters der f.5tad." K}~;;öüs '.:lei der Kommandantur und Verhandlungen 

der NiederösterreichischEll'l Lil:r.c.'~sregierungmit der Landeskommandantur 

gelang es J (Ue.. Ausweisung c;us V(,n:'wal tere ::"ückgängig zu machen. Nun erhielt 

Knett am 31,,3,,1952 ü'oer Auftrag der Stadtkol!llllandantur Krems neuerlioh 

Befeh1 1 die Stadt innarhal~ 24 Stunden zu verlassen~ Dieser Weisung wurde 

entsprochen. 
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5.Beiblatt Jlqib1att 'zE! Parlamentskorrespondenz 3aApril 1952 

In den Befehlender Stadtkomrnandantur Krems erblicken die anfragenden 

Abgeordneten eine neuerliche Eirunischu.ngdes russisohen BesatzungseleL1C11'~ 

tea in eine rein östel'reiohische Angel~genheito Weiters stellt die 

Verleitung,2llm Amtsmissbrauoh ein Vergehen dar, welohes nach ~sterreichlschc:~ 

Rechtssuffassung gerichtlioh zu verfolg~n wäre • .ft,uf j eden Fall aber 

wird es von der Öffentliohkeit auf das schäifste verurteilt, dass sioh 

das russische Besatzungselement das Recht anmasst,,6sterreiohischen Staats..;. 

bürgern den Aufenthalt in der 'l'ussisc.hen Bes,atzungszö'ne zu verb1eten6 

Ebenso lehnt es die Öffentliohkei t ab) dass öffentlich Bedienstete 

an ihrer pfliohtgemässen Dienstleistung durch das russische Besatzungs­

el~ent gehindert werden", 

'Die anfragenden Abgeordneten verweis en dora~.f, dass selbst '.fähr~nd 

der nationalsozialistischen Ära inÖsterreiclt jeder Staatsbürger frei 

in 'der Wahl seines Aufenthaltsortes waro ' 

Die gefertigten Abgeordneten lichten daher enden Her-.cnBundesminister 

für Inneres die naohst ehendem 

A !!.J~_-I,U-F.J. 

1.) Ist der Herr Bundesminis tel" :f.n Kenntnis von dem geschilderten 
Ubergriff'der Staditkommandantur Krems? 

: 
2.) Was beabsioh\igt der Herr'Bundesm.i.nister zu unternehznen, um die 

Vertügung der StadtkommandanturKrems im Falle des Vel"we.1t ers 

Knett rückgängig 'zu maohen? 

3.) Ist der Herr Bundesminister bereit j durch Int erventionbei den 

zentralenrussisohenKommandostellen zu erwirken, dass,in Hinkunft 

derartige'Ubergriffeunterbleibel1'? 
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